
Anlage 2 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(Frühzeitige Beteiligung) 
 
 
1. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Bonn mit Schreiben vom 02.10.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 
Abwägung und Begründung: 

 Entsprechend den Anregungen des Erftverbandes wird der externe erforderliche Aus-
gleich nicht im Bereich der Autobahn, sondern im Bereich der Swisttalauen unterge-
bracht. 

 
 
2. RSAG, Siegburg mit Schreiben vom 08.10.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 

 
 Abwägung und Begründung: 
 Die Straßenbreiten innerhalb der Haupterschließungsstraßen sind für den Begeg-

nungsfall LKW/PKW ausgelegt. Die hiervon ausgehenden Erschließungsstichstraßen 
sind im überwiegenden Teil mit einer Wendeanlage vor Kopf ausgelegt, die mit einem 
Radius von 8,5 m für das Wenden von dreiachsigen Müllfahrzeugen geeignet ist. In 
den Bereichen, in denen Wohneinheiten durch kurze private Erschließungsstiche 
(Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) erschlossen werden, wird davon ausgegangen, dass 
die Müllbehälter von den Bewohnern bis zur nächstgelegenen öffentlichen Erschlie-
ßungsstraße gebracht werden. 

 
 
3. Polizeipräsidium -Vorbeugung-, Bonn mit Schreiben vom 18.10.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Zustimmung zur Anlage des Dorfangers aus kriminalpräventiver Sicht wird begrüßt. 
Zwischenzeitlich wurde der Dorfanger als Mittelpunkt des Wohngebietes weiter fort 
entwickelt. So wird im zentralen Bereich des Dorfangers eine größere zusammenhän-
gende öffentliche Grünfläche entstehen; auf den mittigen schmalen Grünstreifen ent-
sprechend dem ursprünglichen Konzept wurde aus Gründen der Nutzbarkeit sowie der 
sozialen Kontrolle verzichtet. Nach der Umplanung des Dorfangers entsteht eine flä-
chenmäßig besser nutzbare der Öffentlichkeit zugängliche Fläche, die aufgrund der 
besseren Einsehbarkeit auch eine größere soziale Kontrolle der Flächen ermöglicht. 
Die Anregung bezüglich der unterschiedlichen Wohnform wird dahingehend berück-
sichtigt, dass der Bebauungsplan sowohl die Bauweise als Einzel-, Doppel- und Rei-
henhäuser vorsieht, teilweise auch in zweigeschossiger Bauweise. Da die Realisierung 
der einzelnen Baugebietsabschnitte durch den Bebauungsplan nicht festgesetzt wird, 
bleibt anzumerken, dass die gewünschte Wohnform für barrierefreies seniorengerech-
tes Wohnen im östlichen Teil des umgeplanten Dorfangers im Bereich der so genann-
ten Wohnhöfe zukünftig denkbar ist, jedoch dort nicht verbindlich dem Bebauungsplan 
festgesetzt wird.  
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4. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Euskirchen 
mit Schreiben vom 22.10.2007 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird berücksichtigt. Der Hinweis zu den Schallschutzmaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Durch das Büro Stadtbau wird derzeit eine verkehrliche Untersuchung zu den mit dem 
Bebauungsplan verbundenen Ziel- und Quellverkehren bzw. deren Auswirkungen auf 
das bestehende Straßennetz erarbeitet. Die Ergebnisse werden bis zur Durchführung 
der öffentlichen Auslegung dem zuständigen Planungsausschuss vorgestellt und an-
schließend in der Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Der Landesbetrieb 
wird im Rahmen der Offenlage des B-Planes über die Ergebnisse der verkehrlichen 
Untersuchung informiert.  

 
 
5. Regionalgas Euskirchen mit Schreiben vom 22.10.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Erschließungskonzeption des Büros Dr. Heckenbücker sieht entsprechende Geh-
wegbreiten vor, um die erforderlichen Leitungen verlegen zu können. Im Plangebiet der 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 85 sind derzeit keine Versorgungsanlagen der 
Regionalgas Euskirchen vorhanden. 

 
 
6. Rhein-Sieg-Kreis, Planung, Siegburg mit Schreiben vom 22.10.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 

 
Abwägung und Begründung: 

 Im Umweltbericht sind Aussagen zum Artenschutz (Bestand/ Prognose) enthalten. Auf 
die Ausführungen im Umweltbericht wird verwiesen. Die Realisierung des Bebauungs-
planes führt nicht zu unüberwindbarer Beeinträchtigung streng geschützter Arten. 
Das Entwässerungskonzept der „Städtebauliche Arbeitsgemeinschaft Städtebau und 
Siedlungswesen“ sieht neben der Anlage eines Regenrückhaltebeckens auch die Ein-
richtung von Zisternen als private Rückhaltemaßnahme vor. Eine entsprechende Fest-
setzung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 
7. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 26.10.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die offene Wasserführung im Bereich des geplanten Dorfangers wird zwischenzeitlich 
nicht mehr weiter verfolgt. Der Dorfanger ist im Rahmen der Überarbeitung des Vor-
entwurfes umgestaltet worden. Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Die Entwässerungskonzeption der städtebaulichen Arbeitsgemeinschaft Büro für Städ-
tebau und Siedlungswesen, Dr. Bernard Heckenbücker  sieht sowohl ein Regenrück-
haltebecken im nördlichen Teil des Geltungsbereiches als auch die Festsetzung von 
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Zisternennutzungen im Baugebiet vor. Die Anregung wird daher berücksichtigt.  
 
Die Bestimmung der erforderlichen Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan ist Teil 
des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages sowie Umweltberichtes des Ingenieurbü-
ros Ginster und Steinheuer. Zur vollständigen Kompensation der Eingriffe in das Bio-
top- und Bodenpotenzial werden externe Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Anre-
gung umgesetzt. Hierzu stehen Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 114 "In den Bergerwiesen", Stadt Meckenheim, zur Verfügung. Dieser Bebauungs-
plan ist am 21.06.2006 vom Rat der Stadt Meckenheim als Satzung beschlossen wor-
den. Er setzt den westlich an den Industriepark Kottenforst grenzenden Niederungsbe-
reich zwischen Swistbach und Mühlengraben als Flächen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft fest (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) fest. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
Die für den Bebauungsplan erforderlichen Informationen sind in den Umweltbericht 
zum Bebauungsplan eingeflossen. Eine textliche Festsetzung regelt im Bebauungsplan 
verbindlich die Errichtung von Zisternen. Die Anregung wird berücksichtigt 
 
 

8. Rhein. Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn mit Schreiben vom 15.11.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 
„Merler Keil“ wurde auf Anforderung des Landschaftsverbandes Rheinland - Rheini-
sche Bodendenkmalpflege im Zeitraum vom 10.11.2008 bis zum 17.11.2008 eine ar-
chäologische Sachverhaltsermittlung durchgeführt. Mit Schreiben vom 18.11.2008 hat 
der Landschaftsverband Rheinland - Rheinische Bodendenkmalpflege der Stadt Me-
ckenheim mitgeteilt, dass die durchgeführte Sachverhaltsermittlung keine Ergebnisse 
auf erhaltene Siedlungsstrukturen, also Bodendenkmäler ergeben hat. Dem Anliegen 
wurde somit voll entsprochen. 

 
9. RWE Rhein-Ruhr AG, Euskirchen mit Schreiben vom 15.11.2007 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplans ist die Kostenverteilung mit der 
RWE zu klären. Dies ist nicht abwägungsrelevant für die Inhalte des B-Plans. 

 
 

10. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 
vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 

 
- Bezirksregierung Köln - Landeskultur und Landesentwicklung - 
- Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg 
- RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice -Transportnetz Gas -, Dortmund 
- RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice -Hoch-/Höchstspannungsnetz, Dortmund 
- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Bonn 
- Stadt Rheinbach 
- Polizeipräsidium Bonn - Direktion Verkehr - 
- Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf 
- Bezirksregierung Düsseldorf -Luftverkehr- 




































